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Einladung zum Workshop Marktüberwachung 2018 
 

Am 22. Juni 2018 von 08.00 bis 12.30 Uhr findet in der Schmiedstube in Bern der diesjährige Workshop 

der Sektion Marktüberwachung statt. Die Themen drehen sich rund um die Informationspflicht nach 

Artikel 26a ff. der Stromversorgungsverordnung. Neben den aktuellen Entwicklungen der Überwachung 

des Energiegrosshandelsmarktes in der Schweiz liegt der Fokus auf dem Thema «Blockchain». Wir 

freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

 

Das Programm finden Sie auf der Webseite der ElCom, hier. 

Direkt anmelden können Sie sich hier.  
 
 
 
Weisung zu Gestehungskosten und WACC Produktion  

Die ElCom hat an ihrer letzten Sitzung zwei neue Weisungen verabschiedet. Mit der Weisung 2/2018 

betreffend Gestehungskosten und langfristige Bezugsverträge gemäss Artikel 4 Absatz 1 Stromversor-

gungsverordnung wurde die Weisung 3/2012 aktualisiert.  

Die Weisung 3/2018 legt den «WACC Produktion» fest. Die ElCom hat entschieden, für den WACC 

Produktion gemäss Stromversorgungsgesetzgebung den jeweils jährlich vom UVEK festgelegten 

WACC für die Förderung der Grosswasserkraft anzuwenden. Die beiden Weisungen finden Sie auf 

unserer Webseite, hier. 
 
 
 
FAQ Energiestrategie 2050 
 

Nach dem Inkrafttreten des revidierte Energiegesetzes und des teilrevidierten Stromversorgungsgeset-

zes per 1. Januar 2018, hat das Fachsekretariat verschiedene Anfragen zu den neuen Bestimmungen 

erhalten. 

 

Die Zusammenstellung der Fragen und Antworten finden Sie auf der Webseite der ElCom, hier. 
 
 
 
 
 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/dokumentation/veranstaltungen/workshop-marktueberwachung.html
http://www.elcomevents.ch/
https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/dokumentation/weisungen.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/dokumentation/mitteilungen.html


   

 

 

 2/2 
 

Mitteilung zur Marktprämie und Grundversorgung 
 

In der Mitteilung vom 10. April 2018 hat sich die ElCom zu den Bestimmungen über die Marktprämie im 

Zusammenhang mit der Grundversorgung geäussert. Die ElCom hat festgehalten, dass kein vorgängi-

ges Gesuch um Marktprämie beim Bundesamt für Energie notwendig ist, um vom Recht Gebrauch zu 

machen, die in der Grundversorgung absetzbare Elektrizität effektiv dort und zu Gestehungskosten zu 

verkaufen. 

 

Die Mitteilung ist auf der Webseite der ElCom aufgeschaltet, hier.  
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